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Anlage A 1.2.1/7 

 

Zu DIN EN 1991-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-4/NA und DIN-Fachbericht 140 

 

1 Bei Silozellen bis zu einem Behältervolumen von 4000 m³ und einer Schlankheit (Verhältnis Zellenhöhe hc 

zu Zellendurchmesser dc) hc/dc < 4,0 können neben dem DIN-Fachbericht 140:2005-01 auch die Regeln von 

DIN EN 14491:2012-10 angewendet werden, sofern die Masse des Entlastungssystems den Wert von 

mE = 50 kg/m² nicht überschreitet. 

 

2 Bei Anwendung der technischen Regel DIN-Fachbericht 140:2005-01 gilt Folgendes: 

Sofern keine sphärischen Explosionsbedingungen vorliegen, darf bei der Anwendung der Nomogramme des 

DIN-Fachberichts 140:2005-01 für niedrige Silozellen mit Schlankheiten von hc/dc < 2,0 eine Extrapolation der 

Nomogrammwerte mit den Schlankheiten H/D=2 und H/D=4 vorgenommen werden. 

 

 

Anlage A 1.2.1/8 

 

Zur ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“ 

 

1 Zu Abschnitt 3.1, 1. Absatz:  

Sofern sich nach DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 größere horizontale 

Linienlasten ergeben, müssen diese berücksichtigt werden. 

 

2 Zu Abschnitt 3.1, 4. Absatz:  

Anstelle des Satzes „Windlasten sind diesen Lasten zu überlagern.“ gilt: 

„Windlasten sind diesen Lasten zu überlagern, ausgenommen für Brüstungen von Balkonen und Laubengängen, 

die nicht als Fluchtwege dienen.“ 

 

3 Die ETB-Richtlinie ist nicht bei Bauteilen aus Glas anzuwenden. 

 

 

Anlage A 1.2.2/1 

 

1 In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und 

Ausführung unter Verwendung folgender Bauprodukte/Bausätze mit einer ETA1 ist ein Nachweis gemäß 

§ 16a MBO2 erforderlich: 

 

◼ Gabionen 

◼ Pfähle aus duktilen Gusseisenrohren 

◼ Fels- und Bodennägel 

◼ Verpresspfähle (Verbundpfähle) mit kleinem Durchmesser (Mikropfähle) 

◼ Fels- und Bodenanker. 

 

2 Zu DIN 1054, Abschnitt A 11.5.4: 

Erdbauwerke müssen dauerhaft standsicher sein. Werden bei der Errichtung von Erdbauwerken Geokunststoffe 

nach EN 13251:20163 mit der Funktion Bewehren verwendet, so kann die Bemessung nach „Empfehlungen für den 

Entwurf und die Berechnung von Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen (EBGEO)“ durchgeführt 

werden. 

 

3 Zu ETAs für „Bausatz für Fels- und Bodennägeln, Bausätze mit Hohlstäben für selbstbohrende Nägel“:  

Die Anwendung von Fels- und Bodennägeln ist nur für vorübergehenden Einsatz (≤ 2 Jahre) zulässig. 

4 Zu ETAs für „Bausatz für Verpresspfähle mit kleinem Durchmesser“, „Bausätze mit Hohlstäben für selbst-

bohrende Verpresspfähle“: Die Anwendung der Verpresspfähle ist nur für vorübergehenden Einsatz (≤ 2 Jahre) 

zulässig. 
____________ 
1 nach ETAG/CUAP/EAD 
2 nach Landesrecht 
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13251:2016-12. 
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